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1. Fragestellung 

Gegenstand der Ausarbeitung sind:  

– Die Verkehrswegeplanung, insbesondere die Überprüfung des Bedarfsplans Straße nach § 4 
Fernstraßenausbaugesetz (FStrAb).1  

– Das Gebot der sog. intertemporalen Freiheitssicherung gemäß des „Klimabeschlusses“ des 
Bundesverfassungsgerichts vom 24. März 20212 und wie sich dieses Gebot auf die Verkehrs-
wegeplanung auswirkt, insbesondere auf die Bedarfsplanüberprüfung.  

– Der Ansatz von Klima-Schadenskosten bei der Bewertung der Nutzen und Kosten von Inf-
rastrukturvorhaben. Im bestehenden Bundesverkehrswegeplan 2030 hat der Bund Klima-
Schadenskosten in Höhe von 145 € pro Tonne CO2-äq (Äquivalent) angesetzt. Theoretisch 
wären Alternativmodelle denkbar. Zum Beispiel könnte in dem zugrundeliegenden ökono-
mischen Berechnungsmodell für die Bewertung der Klima-Schadenskosten eine andere 
Zeitpräferenzrate angesetzt werden. Zeitpräferenz bezeichnet „die Bevorzugung der Gegen-
wart (bzw. gegenwärtiger Güter, Bedürfnisse) gegenüber der Zukunft (Gesetz der Höher-
schätzung von Gegenwartsbedürfnissen)“.3 Eine Zeitpräferenzrate von 1 %, die dem Bun-
desverkehrswegeplan 2030 zugrunde liegt, entspricht einer Kostenverteilung zugunsten der 
heutigen und zulasten der künftigen Generationen, eine Zeitpräferenzrate von 0 % entsprä-
che dagegen einer „Gleichgewichtung der Wohlfahrt heutiger und zukünftiger Generatio-
nen“.4 Unter Annahme dieses Modells werden die Wissenschaftlichen Dienste gefragt, ob 
aus dem genannten Bundesverfassungsgerichtsbeschluss konkrete Verpflichtungen für den 
Gesetzgeber hinsichtlich der Verkehrsplanung abzuleiten sind, insbesondere zur Verwen-
dung einer Zeitpräferenzrate von 0 %. 

– Etwaige Pflichten des Bundes aus der Richtlinie 2014/52/EU und der diese Richtlinie um-
setzenden5 UVPG-Novelle von 20176 (dem heute geltenden UVPG) bei der laufenden Über-
prüfung des Bedarfsplans Straße in Bezug auf den Klimaschutz und die Erreichung der Pa-
riser Klimaschutzziele.  

 

1 Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen (Fernstraßenausbaugesetz) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 20.01.2005 (BGBl. I S. 201), zuletzt geändert am 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

2 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021, 1 BvR 2656/18. 

3 Gabler, Wirtschaftslexikon. 

4 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten – Kostensätze, Stand: 12/2020, 
S. 8. 

5 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung, BT-Drs., 18/11499 vom 13.03.2017, S. 1. 

6 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.03.2021 
(BGBl. I S. 540), zuletzt geändert am 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

https://www.gesetze-im-internet.de/fstrausbaug/BJNR008730971.html
https://www.bverfg.de/e/rs20210324_1bvr265618.html
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/zeitpraeferenz-47057/version-270328
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-12-21_methodenkonvention_3_1_kostensaetze.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/18/114/1811499.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/uvpg/BJNR102050990.html
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2. Verfahren der Verkehrswegeplanung 

2.1. Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 

2.1.1. Zuständigkeit 

Die Bundesregierung ist nach dem Grundgesetz verantwortlich und hat die Kompetenz für Bau 
und Erhaltung der Bundesverkehrswege: Bundesschienenwege (Art. 87e GG); Bundeswasserstra-
ßen (Art. 89 Abs. 2 GG); Bundesfernstraßen (Art. 90 GG).  

Arbeitsgrundlage für die Erhaltung, Entwicklung und den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur sind 
die Bundesverkehrswegepläne,7 aktuell der Bundesverkehrswegeplan (BVWP) 2030.8 Diesen 
Plan stellt das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) auf und das Bundeskabi-
nett verabschiedet ihn.9 Er enthält alle beabsichtigten Schienen-, Straßen- und Wasserstraßenpro-
jekte sowie den Erhaltungsbedarf. Bei der Aufstellung eines BVWP prüft der Bund, ob ein geplan-
tes Projekt gesamtwirtschaftlich sinnvoll und notwendig ist. Der Aus- und Neubaubedarf wird 
auf Grundlage des in Verkehrsprognosen vorhergesagten Verkehrsaufkommens ermittelt. Die Ver-
kehrsprognosen erstellen Gutachter im Auftrag des BMDV.10 

2.1.2. Rechtsnatur des BVWP und Rechtsschutz 

Einleitend lässt sich die Rechtsnatur von staatlichen Infrastruktur- und Boden-„Plänen“ in etwa 
wie folgt umreißen: „Die Rechtsformfrage landesplanerischer Programme und Pläne ist nicht ab-
schließend geklärt“ und das Bundesrecht „schweigt sich […] über ihre Rechtsqualität aus“.11 Ei-
nigkeit besteht darin, dass Pläne grundsätzlich und auch der BVWP keine Rechtswirkung nach 
außen besitzen, sondern lediglich eine interne Wirkung besteht. So bezeichnet das BMDV den 
BVWP als „zentrales Planungsinstrument“, das aber „keinen Gesetzescharakter“ hat.12 Im Falle 
des BVWP dürfte aber anhand der Abgrenzung zum rechtsverbindlichen Bedarfsplan (Straße, 
Schiene, Schifffahrt) eine Einordnung als vorbereitender Plan13 der Regierung am zutreffendsten 
sein. Der Gesetzgeber soll aus ihm anschließend den Bedarfsplan entwickeln, welcher gem. § 1 
FStrAbG als Gesetz – und damit außenverbindlich – durch den Bundestag verabschiedet wird 

 

7 Vgl. BMDV, Hintergrund und Ziele der Bundesverkehrswegeplanung vom 15.01.2024.  

8 BMDV, Bundesverkehrswegeplan 2030. 

9 BMDV, Bundesverkehrswegeplan 2030, S. 7. 

10 Vgl. etwa Auftragnehmer der Verkehrsprognose 2040, Teil 2: Wirtschafts- und Verkehrsentwicklungsprog-
nose2040, S. I. 

11 Erbguth, Zur Rechtsnatur von Programmen und Plänen der Raumordnung und Landesplanung, DVBl 1981, 557. 

12 BMDV, Bundesverkehrswegeplan 2030, S. 5, 7, 45. 

13 Ein bekanntes Beispiel für einen nach herrschender Meinung als „vorbereitender Plan“ definierten Plan ohne 
Rechtsnormcharakter ist der Flächennutzungsplan (vgl. § 1 Abs. 2 Baugesetzbuch: „vorbereitender Bauleitplan“ 
gegenüber „verbindlicher Bauleitplan“). Teilweise wird einzelnen Festsetzungen in Verbindung mit § 35 Abs. 3 
Satz 3 BauGB mittlerweile doch Rechtsnormcharakter zugeschrieben, s. dazu Schenke, „Rechtsschutz gegen Flä-
chennutzungspläne“, NVwZ 2007, 134 (136). 

https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplanung/bundesverkehrswegeplanung.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehrsprognose-2040-praemissen-prognosefall-1.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehrsprognose-2040-praemissen-prognosefall-1.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
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(zum Bedarfsplan sogleich ausführlich 2.2.). In einer horizontal-rechtsvergleichenden (und heute 
nahezu historisch zu lesenden) Darstellung unterteilte schon Bielenberg 1960 verschiedene städ-
tebauliche Pläne in die „vorbereitenden“ und „durchführenden Pläne“ und erörterte die ehema-
lige Bezeichnung eines vorbereitenden Plans als „Vorbehaltsverordnung“, da dieser unter dem 
Vorbehalt des durchführenden Plans stand.14 Dieser Prozess zweier aufeinander aufbauender 
Pläne mit unterschiedlichem Rechtscharakter ist dem heute gültigen Recht in jedem Fall weiter-
hin bekannt: Den Flächennutzungsplan etwa, welcher laut Gesetz „vorbereitender Bauleitplan“ 
ist (§ 1 Abs. 2 BauGB), entwirft eine Behörde als Exekutive, während den daraus zu entwickeln-
den Bebauungsplan – so schreibt es § 8 Abs. 2 Satz 1 BauGB vor – die Gemeinde als Satzung (§ 1 
Abs. 2 BauGB und § 10 Abs. 1 GemO) erlässt und dieser damit eindeutig rechtsförmig sowie ma-
terielles Gesetz ist. 

Beleuchtet man die Frage der Rechtsnatur des BVWP notwendigerweise auch mit Blick auf die 
Rechtsschutzmöglichkeiten – im Rechtsschutzverfahren ist schließlich stets die Rechtsnatur des 
Verfahrensgegenstands entscheidend –, bestätigt sich die Einordnung als „Plan“ ohne Außen-
wirksamkeit weiterhin. Für anerkannte Umweltschutzvereinigungen gem. §§ 2 f. UmwRG15 be-
steht ausnahmsweise eine Klagemöglichkeit gegenüber „Plänen“. So regelt § 1 Abs. 1 Nr. 4 Um-
wRG, dass Rechtsbehelfe u. a. möglich sind gegenüber „Entscheidungen über die Annahme von 
Plänen und Programmen im Sinne von § 2 Abs. 7 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung“, wenn für diese Pläne „nach Anlage 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung eine Pflicht zur Strategischen Umweltprüfung bestehen kann“. Der BVWP ist ein solcher 
Plan i. S. v. § 2 Abs. 7 UVPG, da bei ihm die Strategische Umweltprüfung (SUP) vorgesehen ist 
(Anlage 5 des UVPG, Ziff. 1.1) (dazu sogleich ausführlich 2.1.4.). Jedoch ist die Klagemöglichkeit 
gegen Verkehrswegeplanung auf Bundesebene und damit auch den BVWP gem. § 53 Abs. 2 Satz 
2 UVPG ausgeschlossen: 

  „Auf die Verkehrswegeplanung auf Bundesebene ist § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Um-
welt-Rechtsbehelfsgesetzes nicht anzuwenden.“16 

2.1.3. Methoden 

Für die Aufstellung des BVWP 2030 wurden die jeweiligen Verkehrsträger – vor 2021 im Falle 
der Bundesfernstraßen noch die Länder in Auftragsverwaltung für den Bund, heute der Bund 
(Autobahn GmbH des Bundes)17 – zur Benennung von Aus- und Neubauprojekten für Schienen-
wege, Straßen und Binnenwasserstraßen aufgefordert, sofern diese in die Zuständigkeiten des 

 

14 Bielenberg, Die Rechtsnatur der vorbereitenden städtebaulichen Pläne (Auch zur Rechtsnatur der durchführen-
den Pläne), DVBl 1960, 542 (544). 

15 Gesetz über ergänzende Vorschriften zu Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten nach der EG-Richtlinie 
2003/35/EG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.08.2017 (BGBl. I S. 
3290), zuletzt geändert am 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 405). 

16 Hierzu unter dem Titel „Klagebeschränkungen im Klimaschutzrecht?“ siehe Saurer, ZUR 2024, 214 (219). 

17 Vgl. § 5 Abs. 1 Gesetz zur Errichtung einer Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstra-
ßen (Infrastrukturgesellschaftserrichtungsgesetz - InfrGG) vom 14.08.2017 (BGBl. I S. 3122, 3141), zuletzt geän-
dert am 22.12.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 409). 

https://www.gesetze-im-internet.de/umwrg/BJNR281600006.html
https://www.gesetze-im-internet.de/infrgg/BJNR314100017.html
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Bundes fallen.18 Die gemeldeten Projekte prüfte das BMDV zunächst auf ihre Netztauglichkeit so-
wie BVWP-Relevanz und bewertete sie anschließend grundsätzlich anhand von vier Modulen:19 

– einer Nutzen-Kosten-Analyse (NKA) (Modul A),  

– einer umwelt- und naturschutzfachlichen Beurteilung (Modul B),  

– einer raumordnerischen Beurteilung (Modul C, nur Personenverkehr) sowie  

– einer städtebaulichen Beurteilung (Modul D, nur Straße).  

Die Module bildeten das verkehrsträgerübergreifende Bewertungsverfahren für die Aufstellung 
des BVWP 2030. Grundsätzlich wendete das BMDV für alle im BVWP vorgesehenen Projekte das 
gleiche Bewertungsverfahren und die gleiche Bewertungsmethodik an, um eine Vergleichbarkeit 
zu gewährleisten. Es gibt jedoch auch Verkehrsinfrastrukturprojekte, die nicht im BVWP enthal-
ten sind bzw. nicht aus Mitteln des Bedarfsplans finanziert werden. Dies sind beispielsweise Pro-
jekte, die über das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG)20 finanziert werden, oder der 
Aus- und Neubau von Landesstraßen.21 

Die in den genannten vier Modulen berücksichtigten Kriterien, Wirkungen bzw. Komponenten 
basieren auf wissenschaftlich hergeleiteten Empfehlungen von Gutachtern im Auftrag des BMDV. 
Hierfür gibt es keine speziellen Gesetze, Verordnungen oder Richtlinien. 

Das Bewertungsverfahren und die zugehörige Bewertungsmethodik stellt das Methodenhandbuch 
zum BVWP 203022 ausführlich dar. 

Die NKA ist das zentrale Modul des Bewertungsverfahrens. Sie stellt den Investitionskosten ei-
nes Projektes alle monetär darstellbaren positiven und negativen Projektauswirkungen 

 

18 BMDV, Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2030 vom 15.01.2024.  

19 BMDV, Bundesverkehrswegeplan 2030, Methodik zur Bewertung von Aus- und Neubauprojekten, S. 59 ff., so-
wie Bericht zur Konsultationsphase des Infrastrukturdialogs, S. 30.  

20 Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden (Gemeindever-
kehrsfinanzierungsgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.01.1988 (BGBl. I S. 100), zuletzt geän-
dert am 19.06.2020 (BGBl. I S. 1328). 

21 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Bundesverkehrswegeplanung, Sachstand vom 
29.11.2023, WD 5 - 3000 - 101/23, S. 8. 

22 Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030, 08. März 2016; Anmerkung: Die Entwurfsfassung ent-
spricht der Endfassung. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplan-2030-erarbeitung.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/der-infrastrukturdialog-bericht.pdf?__blob=publicationFile
https://www.gesetze-im-internet.de/gvfg/BJNR002390971.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gvfg/BJNR002390971.html
https://www.bundestag.de/resource/blob/984872/103a73519b41ac6ad108fce01b10977c/WD-5-101-23-pdf.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.pdf?__blob=publicationFile
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gegenüber.23 Projekte sind dann gesamtwirtschaftlich sinnvoll, wenn die Summe aller Nutzen 
größer ist als die Investitionskosten (Nutzen-Kosten-Verhältnis, NKV > 1).24 

Die aktuelle Methodik der NKA berücksichtigt folgende Nutzenkomponenten unter Vergleich des 
Bezugsfalls (Fall ohne Projekt) mit dem jeweiligen Planfall (Fall mit Projekt):25 

– Veränderung der Betriebskosten,  
d. h. Änderungen der Beförderungs- bzw. Transportkosten im Personen- und Güterverkehr; 

– Veränderung der Reisezeit im Personenverkehr,  
d. h. Nutzen aus veränderter Reisezeit im Personenverkehr; 

– Veränderung der Transportzeit der Ladung im Güterverkehr,  
d. h. Nutzen aus veränderter Transportzeit im Güterverkehr; 

– Veränderung der Zuverlässigkeit,  
d. h. projektinduzierte Nutzen aus Veränderungen der Zuverlässigkeit von Verkehrsabläu-
fen; 

– Veränderung des Impliziten Nutzen,  
d. h. impliziter Nutzen durch zusätzliche Mobilität; 

– Veränderung der Verkehrssicherheit,  
d. h. Veränderungen der Unfallkosten hinsichtlich Personen- und Sachschäden; 

– Veränderung der Geräuschbelastung,  
d. h. Nutzen aus projektinduzierten Veränderungen der Geräusch- bzw. Lärmbelastung; 

– Veränderung der Abgasbelastung,  
d. h. Nutzen aus projektinduzierten Veränderungen der Abgasbelastung (Luftschadstoffe 
und Treibhausgasemissionen: Stickstoffoxid (NOx), Kohlenstoffmonoxid (CO), Kohlenstoff-
dioxid (CO2), Kohlenwasserstoff (HC), Partikel (PM), Schwefeldioxid (SO2)); 

– Veränderung der Lebenszyklusemissionen von Treibhausgasen der Infrastruktur,  
d. h. Summe der Treibhausgasemission durch Bau, Unterhaltung und Betrieb des Infra-
strukturprojekts („Lebenszyklusemissionen“); 

– Veränderung der innerörtlichen Trennwirkung, 
d. h. Verminderung innerörtlicher Trennwirkungen (Wartezeiten und Umwege für Fußgän-
ger);  

 

23 BMDV, Bundesverkehrswegeplan 2030, S. 59. 

24 Vgl. Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Bundesverkehrswegeplanung, Sachstand vom 
29.11.2023, WD 5 - 3000 - 101/23, S. 8. 

25 BMDV, Bundesverkehrswegeplan 2030, S. 59. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bundestag.de/resource/blob/984872/103a73519b41ac6ad108fce01b10977c/WD-5-101-23-pdf.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/bundesverkehrswegeplan-2030-gesamtplan.pdf?__blob=publicationFile
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– Veränderung der Nutzen bei konkurrierenden Verkehrsträgern,  
d.h. Auswirkungen eines Projekts auf den Nutzen aus der Benutzung anderer Verkehrsträ-
ger; 

– Veränderung der Instandhaltungs- und Betriebskosten der Verkehrswege, 
d. h. Nutzen aus projektinduzierten Veränderungen Erneuerungskosten- und Instandhal-
tungskosten. 

Nach dieser Auflistung der Nutzenkomponenten muss die NKA die folgenden Kriterien zumin-
dest nicht explizit oder standardmäßig berücksichtigen: 

– Verbesserte Verkehrsanbindungen –  
dieses Kriterium findet Berücksichtigung über das Modul C und eine implizite Berücksich-
tigung im Modul A über Veränderung der Reise- bzw. Transportzeiten. 

– Wirtschaftliche Entwicklung –  
dieses Kriterium findet eine implizite Berücksichtigung der bundesweiten Wirtschaftsent-
wicklung über der dem Modul A zugrunde liegenden Verkehrsprognose. 

– Wirtschaftliche Lebensdauer –  
dieses Kriterium findet keine Berücksichtigung. 

– Schaffung von Arbeitsplätzen –  
dieses Kriterium findet keine Berücksichtigung, da der Methodik die Annahme der Vollbe-
schäftigung zugrunde liegt. 

– Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit von Regionen –  
dieses Kriterium findet keine Berücksichtigung im Modul A und ist international auch 
nicht üblich. 

– Verbesserung der Lebensqualität –  
dieses Kriterium findet implizite Berücksichtigung über Veränderung der Verkehrssicher-
heit, der Geräuschbelastung, der Abgasbelastung, aber auch über die Module B, C und D. 

– Zugänglichkeit und Mobilität für die Bevölkerung –  
dieses Kriterium findet keine explizite Berücksichtigung, wohl aber eine implizite Berück-
sichtigung im Modul C. 

Nach Angaben der Bundesregierung werden die Bewertungsverfahren und -methodik der Bun-
desverkehrswegeplanung, also auch die NKA-Methodik, über Forschungsvorhaben kontinuier-
lich nach internationalen Standards, wissenschaftlichen Erkenntnissen und der Effizienz der 
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Anwendung weiterentwickelt sowie an den aktuellen Stand von Forschung und Technik ange-
passt.26 

2.1.4. Strategische Umweltprüfung 

Bei Aufstellung des BVWP muss eine strategische Umweltprüfung (SUP) gem. §§ 35 Abs. 1 Nr. 1, 
53 Abs. 2 bis 4 i. V. m. Anhang 5 Nr. 1.1 UVPG27 (vormals §§ 14a ff., 19b Abs. 2 bis 4 UVPG 
a. F.)28 durchgeführt werden. Als spezielle Vorgabe bei der Verkehrswegeplanung müssen gem. 
§ 53 Abs. 2 UVPG „bei der Erstellung des Umweltberichts in Betracht kommende vernünftige Al-
ternativen, die die Ziele und den geographischen Anwendungsbereich des Plans oder Programms 
berücksichtigen, insbesondere alternative Verkehrsnetze und alternative Verkehrsträger ermittelt, 
beschrieben und bewertet“29 werden. Eine SUP umfasst eine Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung anhand des fertigen Planentwurfs. 

2.2. Fernstraßenausbaugesetz mit Bedarfsplan 

2.2.1. Gesetzgebungsverfahren 

Der jeweils aktuelle BVWP bildet anschließend die Grundlage für den Erlass bzw. die Änderung 
der Ausbaugesetze für Bundesschienenwege, Bundesfernstraßen und Bundeswasserstraßen. Für 
die Bundesfernstraßen ist das maßgebliche Ausbaugesetz das FStrAbG. Der Bedarfsplan Straße 
wird nach § 1 FStrAbG als Anlage zu jenem Gesetz erlassen. Die Vorhaben, die darin aufgenom-
men sind, entsprechen gem. § 1 Abs. 2 Satz 1 FStrAbG i. V. m. § 1 Abs. 1 Bundesfernstraßenge-
setz (FStrG) (allein) dem Ziel, ein zusammenhängendes Verkehrsnetz zu bilden und dem weit-
räumigen Verkehr zu dienen. 

Der Deutsche Bundestag beschließt im Gesetzgebungsverfahren über die Aufnahme der Projekte 
des BVWP und gegebenenfalls weiterer Projekte in die Bedarfspläne als Teil der Ausbaugesetze. 
Mit der Verabschiedung der Ausbaugesetze durch den Bundestag steht fest, welche Infrastruktur-
projekte geplant und aus dem Bundeshaushalt finanziert werden sollen.30 Auch werden der Be-
darf und die Dringlichkeit für die ausgewählten Projekte gesetzlich festgelegt. Für die Projekte 
des „Vordringlichen Bedarfs“ der Bedarfspläne besteht ein gesetzlicher Auftrag an den jeweiligen 
Vorhabenträger (DB Netz AG, Autobahn GmbH, Auftragsverwaltung des Bundes durch 

 

26 Siehe: BMDV, Erarbeitung des Bundesverkehrswegeplans 2030 vom 15.01.2024, sowie Antwort der Bundesre-
gierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernd Riexinger, Thomas Lutze, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer 
Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 20/2781 – Prioritäten bei der Umsetzung des gelten-
den Bundesverkehrswegeplanes, BT-Drs. 20/2903 vom 25.07.2022, S. 3 f. 

27 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, s. Fn. 6. 

28 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 24.02.2010 
(BGBl. I S. 94), zuletzt geändert am 29.05.2017 (BGBl. I S. 1298) m.W.v. 02.06.2017 (durch die sog. UVPG-No-
velle 2017). 

29 Hervorhebungen durch Verf. 

30 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Bindungswirkung von Planfeststellungsbeschlüssen, 
Ausarbeitung vom 26.03.2019, WD 5 - 3000 - 028/19, S. 4. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplan-2030-erarbeitung.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/029/2002903.pdf
https://dejure.org/gesetze/UVPG_a.F.
https://www.bundestag.de/resource/blob/638752/89cac1def50b58a27aa63f880492af75/WD-5-028-19-pdf.pdf
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Landesbehörden, Wasserstraßen- und Schifffahrtsämter), die Projekte zu planen und über die zur 
Verfügung stehenden Investitionsmittel umzusetzen. 

Alle fünf Jahre findet eine Überprüfung des Bedarfsplans nach § 4 FStrAbG durch das BMDV 
statt. Details dazu folgen unter 3.1. und 3.2. 

2.2.2. Erneute strategische Umweltprüfung? 

Eingangs wurde die Frage aufgeworfen, inwieweit die UVPG-Novelle von 2017, mit der die Richt-
linie 2014/52/EU umgesetzt worden ist, bei der Bedarfsplanung bzw. späteren -überprüfung zu 
beachten ist. Die UVPG-Novelle ist erst nach der Aufstellung des aktuell gültigen BVWP 2030 so-
wie des Erlasses des FStrAbG mit dem aktuell geltenden Bedarfsplan in Kraft getreten. Damit 
kann sie (nur) für die künftige Verkehrsplanung relevant sein.  

Bei Aufstellung des Bedarfsplans wäre grundsätzlich ebenfalls eine SUP nach Maßgabe der §§ 35 
Abs. 1 Nr. 1, 53 Abs. 1 (anstatt wie für den BVWP Abs. 2), Abs. 3 und 4 i.V.m. Anhang 5 Nr. 1.1 
UVPG (vor der Novelle: §§ 14a ff., 19b Abs. 1, Abs. 3 und 4 UVPG a. F.) durchzuführen. (Eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) muss im Übrigen nicht stattfinden.31) Gem. § 53 Abs. 1 
UVPG i.V.m. Anlage 5, Ziff. 1.1 ist jedoch beim Bedarfsplan zum FStrAbG eine SUP einschrän-
kend „nur für solche erheblichen Umweltauswirkungen erforderlich, die nicht bereits Gegen-
stand einer Strategischen Umweltprüfung im Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von an-
deren Plänen und Programmen nach Nummer 1.1 der Anlage 5 waren.“32 Solche anderen Pläne 
sind namentlich der BVWP oder Bedarfspläne anderer Verkehrswegeausbaugesetze (wie z. B. des 
Bundesschienenwegeausbaugesetzes). Die SUP soll sich damit bei verschiedenen Plänen im Hin-
blick auf dieselben Umweltauswirkungen nicht doppeln.33 Mit dem Argument, dass bei der Be-
darfsplanung – und damit auch bei dessen Überprüfung – ausschließlich dieselben Umweltaus-
wirkungen wie bei der SUP für die Aufstellung des BVWP zu prüfen wären, ist das UVPG von 
vornherein nicht einschlägig. 

2.3. Investitionsrahmenplan und nachgelagerte Planungsverfahren 

Zur Realisierung des in den Bedarfsplänen vorgesehenen Ausbaus stellt das BMDV (gem. § 5 
FStrAbG für die Fernstraßen) Fünfjahrespläne auf, aus denen der Investitionsbedarf für die 
nächsten Jahre hervorgeht. Dazu hat das BMDV 2006/2007 erstmals einen verkehrsträgerübergrei-
fenden Investitionsrahmenplan für die Verkehrsinfrastruktur des Bundes (IRP) erarbeitet. Der IRP 
legt die Investitionsschwerpunkte für den Erhalt sowie den Aus- und Neubau der 

 

31 Dazu ausführlich Maaß/Vogt, in: Nomos-BR, FStrAbG, 1. Aufl. 2013, Einleitung, Rn. 15 ff. 

32 Hervorhebungen durch Verf. 

33 Vgl. auch Maaß/Vogt, in: Nomos-BR, FStrAbG, 1. Aufl. 2013, Einleitung, Rn. 13 und Gesetzesbegründung zu 
§ 19b Abs. 1 UVPG a. F.: Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Entwurf eines Ge-
setzes zur Einführung einer Strategischen Umweltprüfung und zur Umsetzung der Richtlinie 2001/42/EG 
(SUPG), BT-Drs. 15/3441 vom 29.06.2004, S. 39. 

https://dserver.bundestag.de/btd/15/034/1503441.pdf
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Verkehrsinfrastruktur fest.34 Zuletzt wurde der „IRP 2019-2023“ veröffentlicht.35 Die Bereitstel-
lung der erforderlichen Investitionsmittel für die Projekte des Bedarfsplans erfolgt aus dem Haus-
halt des BMDV. 

In den nachfolgenden Planungsstufen vertiefen die Vorhabenträger die einzelnen Projekte des 
BVWP bzw. der darauf basierenden gesetzlichen Bedarfspläne. Dabei werden je nach Art des Vor-
habens Raumordnungsverfahren, Linienbestimmungsverfahren und abschließend ein Planfest-
stellungsverfahren durchlaufen.36  

2.4. Zusammenfassung: Verfahren der Bundesfernstraßenplanung 

Für die Planung und Realisierung der Bundesfernstraßen ist somit zusammengefasst das Verfah-
ren in folgende Schritte unterteilt: 

– Aufstellung des BVWP; 

– Erlass des Bedarfsplans als Teil des FStrAbG;  

– Alle fünf Jahre: Überprüfung gem. § 4 FStrAbG und Anstoß zur Änderung des Bedarfsplans 
durch Gesetz (s. sogleich 3.1.); 

– Nachgelagerte Planungsverfahren (v.a. Linienbestimmung nach § 16 FStrG; straßenrechtli-
che Planfeststellung nach § 17 FStrG). 

Wann und in welcher Reihenfolge ein konkretes Bedarfsplanprojekt umgesetzt wird, hängt außer-
dem im Wesentlichen von der Freigabe der entsprechenden Haushaltsmittel durch den Bundes-
tag ab. 

3. Laufende Bedarfsplanüberprüfung (Stand: BVWP 2030) 

3.1. Rechtsrahmen nach § 4 FStrAbG 

Alle fünf Jahre ist, wie bereits erwähnt, gem. § 4 FStrAbG der Bedarfsplan durch das BMDV zu 
überprüfen. Eine solche Überprüfung findet derzeit statt.37 § 4 FStrAbG lautet: 

  „Nach Ablauf von jeweils fünf Jahren prüft das Bundesministerium für Digitales und Verkehr, 
ob der Bedarfsplan der Verkehrsentwicklung anzupassen ist; in die Prüfung sind die bei der 

 

34 BMDV, Hintergrund und Ziele der Bundesverkehrswegeplanung vom 15.01.2024.  

35 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), Investitionsrahmenplan 2019-2023 für die 
Verkehrsinfrastruktur des Bundes.  

36 BMDV, Ausbaugesetze und nachgelagerte Planungsverfahren vom 15.01.2024. 

37 Auskunft des BMDV vom 7. März 2024. 

https://bmdv.bund.de/DE/Themen/Mobilitaet/Infrastrukturplanung-Investitionen/Bundesverkehrswegeplanung/bundesverkehrswegeplanung.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/investitionsrahmenplan-2019-2023.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/investitionsrahmenplan-2019-2023.pdf?__blob=publicationFile
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplanung-ausbaugesetze-und-nachgelagerte-planungsverfahren.html
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Bedarfsplanung berührten Belange, insbesondere die der Raumordnung, des Umweltschutzes 
und des Städtebaus, einzubeziehen. Die Anpassung geschieht durch Gesetz.“ 

Der Bedarfsplan ist aus dem BVWP – der keinen Gesetzescharakter hat (s.o. 2.1.2.) – hervorgegan-
gen, hat das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren durchlaufen und besitzt als Teil des 
FStrAbG Gesetzescharakter. Er muss gem. § 4 FStrAbG zwar überprüft, jedoch aufgrund dieser 
einfachgesetzlichen Prüfpflicht nicht zwingend auch geändert werden. Der Bedarfsplan (das Ge-
setz) wird daher nach Ablauf der Fünfjahresfrist auch nicht ungültig.38  

Seit einer Gesetzesänderung im Jahr 1986 enthält § 4 FStrAbG seinen jetzigen Satz 1, Halbsatz 2 
(„in die Prüfung sind die bei der Bedarfsplanung berührten Belange, insbesondere die der Raum-
ordnung, des Umweltschutzes und des Städtebaus, einzubeziehen.“).39 Die Gesetzesbegründung 
führt zu dieser Ergänzung aus: 

  „Die Neufassung stellt klar, daß in die Überprüfung des Bedarfsplans neben der Verkehrsent-
wicklung alle berührten Belange einzubeziehen sind. Beispielhaft werden die Raumordnung 
und der Umweltschutz genannt, die einen erheblichen Teil von Einzelbelangen abdecken, 
ohne aber Ausschließlichkeit beanspruchen zu können. Die Belange der Raumordnung erge-
ben sich vor allem aus § 2 des Raumordnungsgesetzes. Der Umweltschutz umfaßt insbeson-
dere den Immissionsschutz, den Naturschutz und die Landschaftspflege, den Naturhaushalt, 
den Boden einschließlich von Rohstoffvorkommen, das Wasser, das Klima und die Luft.“40 

Mit der Einbeziehung der berührten Belange in den Überprüfungsvorgang hält somit – so formu-
liert es die Literatur – „das Abwägungsgebot in die Bedarfsplanung Einzug“.41 Nähere Verfah-
rensvorschriften zum Überprüfungsvorgang fehlen allerdings. Damit bleibt unklar, wie die Einbe-
ziehung der Belange konkret umzusetzen und wann diese Vorgabe erfüllt ist. Denkbar wäre, dass, 
wie schon bei der Aufstellung des Bedarfsplans, bei dessen Überprüfung die SUP zu wiederholen 
sein könnte (zur SUP bei Aufstellung s.o. 2.2.). Dies sieht das Gesetz jedoch nicht vor. Ungeachtet 
der Frage der Praktikabilität spricht zunächst der Wortlaut des § 53 Abs. 1 UVPG dagegen: Da-
nach ist eine SUP zwar „bei Bedarfsplänen“ durchzuführen, was auch deren Überprüfung ein-
schließen könnte. Jedoch spricht der weitere Wortlaut des § 53 Abs. 1 UVPG äußerst trennscharf 

 

38 Maaß/Vogt, in: Nomos-BR, FStrAbG, 1. Aufl. 2013, § 4, Rn. 6. Denn: Die Änderung obliegt dem Gesetzgeber (Par-
lament), basierend auf dem Bericht des BMDV nach Abschluss der Überprüfung. Nach der ständigen Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) sind „Zweifel an der Geltungskraft der gesetzlichen Regelung 
[…] allenfalls dann angebracht, wenn sich die Verhältnisse in der Zwischenzeit so grundlegend gewandelt ha-
ben, dass sich die ursprüngliche Bedarfsentscheidung nicht mehr rechtfertigen lässt.“ – s. etwa BVerwG, Urteil 
vom 22.01.2004 – 4 A 32.02, m. w. Nachw.; unter Verweis auf die Rspr. so auch Maaß/Vogt, in: Nomos-BR, 
FStrAbG, 1. Aufl. 2013, § 4, Rn. 6. Vergleichbare Rechtsprechung besteht im Übrigen auch zu Bebauungsplänen, 
s. hierzu Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rechtslage zu funktionslos gewordenen Bebau-
ungsplänen, Sachstand vom 04.10.2019, WD 7 - 3000 - 144/19. 

39 Maaß/Vogt, in: Nomos-BR, FStrAbG, 1. Aufl. 2013, § 4, Rn. 1; Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf ei-
nes Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Ausbau der Bundesfernstraßen – 3. FStrAbÄndG –, 
BT-Drs. 10/4389 vom 27.11.1985, S. 3, 7. 

40 Gesetzentwurf der Bundesregierung, Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung des Gesetzes über den Aus-
bau der Bundesfernstraßen – 3. FStrAbÄndG –, BT-Drs. 10/4389 vom 27.11.1985, S. 7. 

41 So Maaß/Vogt, in: Nomos-BR, FStrAbG, 1. Aufl. 2013, § 4, Rn. 2 mit weiteren Nachweisen (m. w. N.). 

https://www.bverwg.de/de/220104U4A32.02.0
https://www.bundestag.de/resource/blob/668746/b2ad84e3ab0af17fe6ca216f4d2aab8f/WD-7-144-19-pdf-data.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/10/043/1004389.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/10/043/1004389.pdf
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von der Durchführung der SUP „im Verfahren zur Aufstellung oder Änderung von anderen Plä-
nen“. Somit geht der Wortlaut allein von der SUP bei „Aufstellung“ und „Änderung“ aus, nicht 
jedoch bei „Überprüfung“. Eine analoge Anwendung wäre ebenfalls nicht sachgerecht, da ange-
sichts der trennscharfen Formulierung des § 53 Abs. 1 UVPG („Aufstellung oder Änderung“) we-
der von einer planwidrigen Regelungslücke (erste Voraussetzung der Analogie) für den Fall der 
Überprüfung auszugehen ist, noch eine vergleichbare Interessanlage (zweite Voraussetzung der 
Analogie) besteht. Denn die Überprüfung ist – wie schon aufgezeigt wurde – lediglich Vorberei-
tung und Anstoß zur parlamentarischen Änderung des FStrAbG. Die Überprüfung ist daher mit 
der Änderung und Aufstellung nicht vergleichbar. Selbst wenn dies anders beurteilt würde, so 
sollen nach dem Zweck des UVPG Doppelungen der SUP nach § 53 Abs. 1 UVPG gerade vermie-
den werden. 
Es bleibt somit bei dem festgestellten Mangel an Verfahrensvorschriften für die BPÜ nach § 4 
FStrAbG. Einfachgesetzlich steht jedoch fest, dass die in § 4 genannten Belange (auch das Klima) 
einbezogen werden müssen.42 Hier kann sich nicht auf eine ursprüngliche Einbeziehung bei Auf-
stellung des BVWP 2030 berufen werden. 

3.2. Praxis der Bedarfsplanüberprüfung 

In der Praxis orientiert sich die Bedarfsplanüberprüfung an dem neu prognostizierten Bedarf an 
Verkehrsinfrastruktur zum Zeitpunkt der Überprüfung.43 Es findet keine aktive (Um-)Steuerung 
durch Planung eines bestimmten Infrastruktur-Angebots statt, sondern es wird auf den prognosti-
zierten, entstehenden Bedarf reagiert. Als „zentrale Grundlage für die Bedarfsplanüberprüfung“44 
wird derzeit eine neue Langfrist-Verkehrsprognose 2040 erstellt.45 Dieser Langfrist-

 

42 Außen vor bleibt damit die Frage der Reichweite einer einfachgesetzlichen Pflicht aus § 13 Abs. 1 Satz 1 Klima-
schutzgesetz (KSG, s. sogleich Fn. Fehler! Textmarke nicht definiert.), die Klimabelange bei „Planungen und 
Entscheidungen“ der Verwaltung – im Falle der Bedarfspläne also des Bundesministeriums für Digitales und 
Verkehr – zu berücksichtigen. § 13 Abs. 1 Satz 1 KSG trifft im Übrigen keine Aussage „dazu, auf welcher Ebene 
der Klimaschutz bei mehrstufigen Planungs- und Entscheidungsprozessen zu berücksichtigen ist.“ – Fellenberg, 
in: Fellenberg/Guckelberger, Klimaschutzrecht, 2022, § 13 KSG, Rn. 30. Aus der Norm lassen sich auch insge-
samt wenig konkrete Pflichten ableiten. Am 8. November 2023 äußerte sich bspw. Müller in seiner „Rechtli-
che[n] Stellungnahme zur Anhörung des Bundestags-Ausschusses für Klimaschutz und Energie: Zum Gesetzent-
wurf der Bundesregierung Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes (BT-
Drs. 20/8290, 20/8670) […]“ kritisch zu der Sinnhaftigkeit dieser einfachgesetzlichen Regelung: „Das damit ver-
bundene Regelungsziel einer bloßen Berücksichtigung ist sehr schwach und zugleich sehr unkonkret und un-
verbindlich ausgestaltet. Folgerichtig hat § 13 Abs. 1 S. 1 KSG bisher in der Rechtsprechung eine eher geringe 
Rolle gespielt. Die Gerichte haben vielmehr durchgängig der Verwaltung einen sehr weiten Entscheidungsspiel-
raum eingeräumt.“ – ebenda, S. 18. 

43 Auskunft des BMDV vom 7. März 2024 (Hervorhebung durch Verf.). 

44 BMDV, Überprüfung der Bedarfspläne (BPÜ) der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße, vom 
29.11.2023. 

45 BMDV, Verkehrsprognose 2040, vom 02.06.2023; Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Bernd Riexinger, Thomas Lutze, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE 
LINKE. – Drucksache 20/2781 – Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplanes, BT-
Drs. 20/2903 vom 25.07.2022, S. 3. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplanung-ueberpruefung-bedarfsplaene.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2040.html
https://dserver.bundestag.de/btd/20/029/2002903.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/029/2002903.pdf
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Verkehrsprognose liegt der aktuelle, tatsächliche Stand des Verkehrsnetzes (das sog. Bestands-
netz) zugrunde.46 Das BMDV führt auf seiner Internetseite zur Langfrist-Verkehrsprognose 2040 
aus: 

  „Nach den jeweiligen §§ 4 der Ausbaugesetze prüft das BMDV spätestens nach Ablauf von 
fünf Jahren, ob die Bedarfspläne an die zwischenzeitlich eingetretene Wirtschafts- und Ver-
kehrsentwicklung anzupassen sind (oder nicht). Um diesen gesetzlichen Prüfauftrag zu erfül-
len, hat das BMDV eine neue Langfrist-Verkehrsprognose 2040 (VP 2040) in Auftrag gegeben. 
Diese bildet die Grundlage der Bedarfsplanüberprüfung (BPÜ) und befindet sich derzeit in 
der Bearbeitung.“47 

Zum Vorgehen bei der BPÜ auf Basis der Langfrist-Verkehrsprognose 2040 erläutert das BMDV:  

  „Auf Basis der für die BPÜ [Bedarfsplanüberprüfung] relevanten, nach wissenschaftlichen 
Standards ermittelten Daten und Informationen aus der VP 2040 sowie unter Berücksichti-
gung etwaiger ergänzender relevanter Informationen werden im Rahmen der BPÜ die fach-
lich-inhaltlichen Analysen zur Klärung der Frage der Anpassung der Bedarfspläne durchge-
führt.“48  

  „Im Ergebnis wird die BPÜ Hinweise dazu geben, ob weiterhin ein verkehrlicher Bedarf für 
die in den drei Bedarfsplänen enthaltenen Projekte im Sinne des darin festgelegten Ausbau-
umfangs besteht bzw. ob es grundsätzlich eines größeren bzw. anderen Ausbauumfangs be-
darf.“49 

Zur Frage, ob in der aktuellen BPÜ Klimabelange berücksichtigt werden, äußert das BMDV: 

  „Ja. Zum einen wird in der der BPÜ zugrunde liegenden VP 2040 die gegenüber der letzten, 
derzeit gültigen VP 2030 veränderten Rahmenbedingungen berücksichtigt. Unter diese Rah-
menbedingungen fallen auch das Klimaschutzprogramm 2030 und das Bundes-Klimaschutz-
gesetz. Zum anderen wird das BMDV im Zuge der Durchführung der BPÜ u.a. auf Grundlage 
der Ergebnisse aus der VP 2040 auch eine aktuelle Einordnung der drei Bedarfspläne im Hin-
blick auf deren Klimawirkungen vornehmen.“50 

Die Überprüfung des Bedarfsplans erfolgt zudem als Ganzes, das heißt, es „ist nicht vorgesehen, 
im Rahmen der BPÜ die erneute Bewertung einzelner in den Bedarfsplänen enthaltener Aus- und 

 

46 Auskunft des BMDV vom 7. März 2024 (Hervorhebung durch Verf.). 

47 BMDV, Verkehrsprognose 2040, vom 02.06.2023. 

48 BMDV, Überprüfung der Bedarfspläne (BPÜ) der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße, vom 
29.11.2023. 

49 BMDV, Verkehrsprognose 2040, vom 02.06.2023. 

50 BMDV, Überprüfung der Bedarfspläne (BPÜ) der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße, vom 
29.11.2023. 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2040.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplanung-ueberpruefung-bedarfsplaene.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/verkehrsprognose-2040.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplanung-ueberpruefung-bedarfsplaene.html
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Neubauprojekte durchzuführen.“51 Es findet bei der Bedarfsplanüberprüfung zudem keine An-
wendung der NKA (s.o. 2.1.) und daher auch keine Aktualisierung der Kosten-Wert-Ansätze 
(etwa CO2-Kosten) statt. Die Aktualisierung der Kosten-Wert-Ansätze erfolgt lediglich später, zum 
Zweck der Erstellung eines neuen IRP (s.o. 2.3.) und/oder dann, wenn ein ganz neuer BVWP er-
stellt werden soll.52  

Zum Zeitplan der Bedarfsplanüberprüfung kündigte das BMDV an: 

  „Das BMDV plant, den BPÜ-Bericht im Sommer 2024 an den Deutschen Bundestag zu über-
mitteln.“53 

3.3. Koalitionsvertrag zur Verkehrswegeplanung 

Der Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung aus SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
FDP von 2021 kündigt die Aufstellung eines neuen Bundesverkehrswegeplans an:  

  „Wir streben einen neuen Infrastrukturkonsens bei den Bundesverkehrswegen an. Dazu wer-
den wir parallel zur laufenden Bedarfsplanüberprüfung einen Dialogprozess mit Verkehrs-, 
Umwelt-, Wirtschafts- und Verbraucherschutzverbänden starten mit dem Ziel einer Verstän-
digung über die Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplan. Bis 
zur Bedarfsplanüberprüfung gibt es eine gemeinsame Abstimmung über die laufenden Pro-
jekte. Wir werden auf Basis neuer Kriterien einen neuen Bundesverkehrswege- und -mobili-
tätsplan 2040 auf den Weg bringen.“54 

3.4. Kleine Anfragen zur Bedarfsplanüberprüfung 

Zur laufenden BPÜ gibt es bereits mehrere Kleine Anfragen. Eine Kleine Anfrage vom 14. Juli 
2022 lautete (Fragen 9 bis 11): 

  „9. Sieht die Bundesregierung die Notwendigkeit, die Bewertungsmethodik vor dem Hinter-
grund des Klimaschutzgesetzes und dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29. 
April 2021 dazu zu aktualisieren (bitte begründen)?  

  10. Wird es eine Anpassung der Bewertungsmethodik geben? Wenn nein, warum nicht? 
Wenn ja, welche Parameter werden wie angepasst, und ggf. welche entfallen oder kommen 
hinzu?  

 

51 BMDV, Überprüfung der Bedarfspläne (BPÜ) der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße, vom 
29.11.2023. 

52 Auskunft des BMDV vom 7. März 2024. 

53 BMDV, Überprüfung der Bedarfspläne (BPÜ) der Verkehrsträger Schiene, Straße und Wasserstraße, vom 
29.11.2023 (Hervorhebungen durch Verf.). 

54 Mehr Fortschritt wagen – Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Koalitionsvertrag 2021-2025 
zwischen SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP, S. 38, (Hervorhebungen durch Verf.). 

https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplanung-ueberpruefung-bedarfsplaene.html
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/BVWP/bundesverkehrswegeplanung-ueberpruefung-bedarfsplaene.html
https://www.spd.de/koalitionsvertrag2021/
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  11. Inwiefern wurden und ggf. sollen zukünftig die CO2-Emissionen beim Bau einer Ver-
kehrsinfrastruktur berücksichtigt werden?“55 

Hierauf antwortete die Bundesregierung: 

  „Bewertungsverfahren und -methodik der Bundesverkehrswegeplanung werden fortlaufend 
und insbesondere hinsichtlich des auf den Weg zu bringenden Bundesverkehrswege- und 
Mobilitätsplans (BVMP) im Rahmen von Forschungsvorhaben im Hinblick auf internationale 
Standards, wissenschaftlichen Erkenntnisgewinns sowie Effizienz der Anwendung weiterent-
wickelt bzw. an den aktuellen Stand von Forschung und Technik angepasst. Die in der Nut-
zen-Kosten-Analyse des BVWP-Bewertungsverfahrens verwendeten Kosten- und Wertansätze 
werden konsistent zu den Langfrist-Verkehrsprognosen des BMDV regelmäßig aktualisiert. 
Mit der Nutzenkomponente „Veränderungen der Lebenszyklusemissionen der Treibhausgase 
der Infrastruktur“ werden die Treibhausgasemissionen während des Lebenszyklus der Ver-
kehrsinfrastruktur in der Nutzen-Kosten-Analyse des BVWP-Bewertungsverfahrens erfasst. 
Darüber hinaus prüft das BMDV, wie die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes im Rah-
men der Bundesverkehrswegeplanung zukünftig noch stärker berücksichtigt werden können. 
Für weitergehende Informationen wird auf das Methodenhandbuch zum BVWP 2030 verwie-
sen […].“56 

Eine weitere Kleine Anfrage vom 7. September 2022 bezüglich des geplanten Abschlusses der Be-
darfsplanüberprüfung lautete: 

  „4. Welches weitere Vorgehen zum Investitionsrahmenplan für die Bundesstraßen plant die 
Bundesregierung nach Abschluss der Bedarfsplanüberprüfung?“57 

Hierauf antwortete die Bundesregierung: 

  „Es wird angestrebt, die Untersuchungen zur BPÜ Ende 2023 abzuschließen und den Deut-
schen Bundestag anschließend über die Ergebnisse sowie mögliche sich daraus ergebende 
Schlussfolgerungen bzw. Handlungsbedarfe zu informieren.“58 

 

55 Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernd Riexinger, Thomas Lutze, Dr. Gesine Lötzsch, weiterer Abgeordneter 
und der Fraktion DIE LINKE. – Prioritäten bei der Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplanes, BT-
Drs. 29/2781 vom 14.07.2022, S. 3. 

56 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Bernd Riexinger, Thomas Lutze, Dr. Ge-
sine Lötzsch, weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. – Drucksache 20/2781 – Prioritäten bei der 
Umsetzung des geltenden Bundesverkehrswegeplanes, BT-Drs. 20/2903 vom 25.07.2022, S. 3 f. (Hervorhebun-
gen durch Verf.); Anm. der Verf.: In der Drucksache im Anschluss zitierter Link zum Methodenhandbuch ist 
abgelaufen, das Methodenhandbuch findet sich nunmehr hier. 

57 Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU, Umsetzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 durch die Bundes-
regierung, BT-Drs. 20/3069 vom 10.08.2022, S. 2. 

58 Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Fraktion der CDU/CSU – Drucksache 20/3069 – Um-
setzung des Bundesverkehrswegeplans 2030 durch die Bundesregierung, BT-Drs. 20/3334 vom 07.09.2022, S. 3. 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/029/2002903.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/029/2002903.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/029/2002903.pdf
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.html?nn=12830
https://dserver.bundestag.de/btd/20/030/2003069.pdf
https://dserver.bundestag.de/btd/20/033/2003334.pdf


 

 
 

 

 

Wissenschaftliche Dienste Ausarbeitung 
WD 3 - 3000 - 024/24; WD 5 - 3000 - 023/24 

Seite 18 

4. CO2-Kostensätze der geltenden und künftigen Bundesverkehrswegeplanung 

4.1. Methodenkonvention 2.0 (Stand Februar 2014) 

Im Rahmen der NKA als zentralem Bewertungsmodul zur Aufstellung eines BVWP (s.o. 2.1.) wer-
den Eurobeträge in bestimmter Höhe pro Tonne ausgestoßenes CO2 (€/t CO2) in Ansatz gebracht, 
um die geschätzten gesellschaftlichen Kosten des durch den Bau der geplanten Infrastruktur ver-
ursachten CO2-Ausstoßes zu bestimmen.59 Wie bereits erwähnt findet jedoch keine NKA bei der 
Bedarfsplanüberprüfung statt (s.o. 3.2.). Die dem Bundesverkehrswegeplan 2030 zugrundeliegen-
den „aufgeführten Wertansätze zur Monetarisierung der Schadstoffemissionen beruhen auf den 
Best-Practice-Ansätzen der Methodenkonvention 2.0 des Umweltbundesamtes“.60 Der Methoden-
konvention 2.061 liegt ein Forschungsstand von Februar 2014 zugrunde. 

In jener Methodenkonvention 2.0 erläuterte das Umweltbundesamt 2014 den Stand der Methodik 
für die Schätzung der Umweltkosten im Verkehrsbereich: 

  „Die wissenschaftlichen Erkenntnisse zur Schätzung von Umweltkosten haben sich in den 
letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Das Umweltbundesamt fasst mit der Methodenkon-
vention den wissenschaftlichen Erkenntnisstand auf diesem Gebiet zusammen, legt konkrete 
Vorschläge für best-practice Kostensätze vor und macht transparent, welche Annahmen und 
Werturteile hinter den vorgeschlagenen Kostensätzen stehen. Die Methodenkonvention 
schafft damit eine valide Grundlage für die Schätzung der Umweltkosten und erleichtert ihre 
praktische Nutzung.“62 

Betreffend die Kostenansätze für CO2 wurde als „UBA-Empfehlung zu den Klimakosten“ ein 
„mittlerer Wert“, „mittelfristig bis zum Jahr 2030“ von 145 €/t CO2 angegeben.63  

Diesem Wert folgend wurde „[b]ei der Bewertung im BVWP 2030 […] von dem mittleren CO2-
Kostensatz für das Jahr 2030 in Höhe von 145 €/t ausgegangen“ – so im Methodenhandbuch zum 
Bundesverkehrswegeplan 2030 nachzulesen.64 

 

59 Vgl. zu CO2-Kosten Umweltbundesamt, Gesellschaftliche Kosten von Umweltbelastungen vom 10.08.2023. 

60 Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030, 08. März 2016, S. 111. 

61 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 2.0 zur Schätzung von Umweltkosten, Anhang B: Best-Practice-Kos-
tensätze für Luftschadstoffe, Verkehr, Strom- und Wärmeerzeugung, Stand: Februar 2014. 

62 Umweltbundesamt, Schätzung der Umweltkosten in den Bereichen Energie und Verkehr - Empfehlungen des 
Umweltbundesamtes, Stand: Februar 2014, S. 10, (Hervorhebungen durch Verf.). 

63 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 2.0 zur Schätzung von Umweltkosten, Anhang B: Best-Practice-Kos-
tensätze für Luftschadstoffe, Verkehr, Strom -und Wärmeerzeugung, Stand: Februar 2014, S. 5. 

64 Methodenhandbuch zum Bundesverkehrswegeplan 2030, 08. März 2016, S. 111. 

https://www.umweltbundesamt.de/daten/umwelt-wirtschaft/gesellschaftliche-kosten-von-umweltbelastungen#gesamtwirtschaftliche-bedeutung-der-umweltkosten
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methodenkonvention-20-zur-schaetzung-von-1
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methodenkonvention-20-zur-schaetzung-von-1
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/hgp_umweltkosten_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/hgp_umweltkosten_0.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_methodenkonvention_2.0_-_anhang_b_0.pdf.
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/378/publikationen/uba_methodenkonvention_2.0_-_anhang_b_0.pdf.
https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/BVWP/bvwp-methodenhandbuch.pdf?__blob=publicationFile
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4.2. Methodenkonvention 3.0 (Stand Oktober 2018) und 3.1 (Stand Dezember 2020) 

Mittlerweile (Zeitpunkt des Abschlusses der Arbeit) liegen die „Methodenkonvention des Um-
weltbundesamtes 3.0 zur Ermittlung von Umweltkosten – Methodische Grundlagen“ mit Stand 
Oktober 2018 und die „Methodenkonvention des Umweltbundesamtes 3.1 zur Ermittlung von 
Umweltkosten – Kostensätze“ mit einem Forschungsstand von Dezember 2020 vor.65 Dieser neu-
este verfügbare Stand dürfte somit im Falle der Aufstellung eines – dem Koalitionsvertrag ent-
sprechend – neuen Bundesverkehrswege- und Mobilitätsplans 2040 zur Anwendung kommen.66  

In der Methodenkonvention 3.1 empfiehlt das Umweltbundesamt folgende Kostensätze, je nach 
Gewichtung der Belange heutiger und zukünftiger Generationen: 

  „Wir empfehlen die Verwendung eines Kostensatzes von 195 €2020 / t CO2 äq für das Jahr 2020 
bei einer Höhergewichtung der Wohlfahrt heutiger gegenüber zukünftigen Generationen und 
eines Kostensatzes von 680 €2020 / t CO2 äq bei einer Gleichgewichtung der Wohlfahrt heutiger 
und zukünftiger Generationen.1 Zusätzlich empfehlen wir eine Sensitivitätsanalyse mit dem 
jeweils anderen Wert.“67 

  „[Fußnote 1]: Bei Verwendung einer reinen Zeitpräferenzrate (RZPR) von 0% werden heutige 
und zukünftige Schäden gleichgewichtet. Bei Verwendung einer reinen Zeitpräferenzrate von 
1% werden Schäden, die der nächsten Generation (in 30 Jahren) entstehen, nur zu 74%, die 
der übernächsten Generation (in 60 Jahren) entstehenden Schäden nur zu 55% berücksichtigt. 
Die Gewichtung mit RZPR=1% lässt sich als Proxy für praktische Politikrelevanz verwen-
den.“68 

Veranschaulicht werden die unterschiedlichen Kostenansätze je nach Gewichtung auch der künf-
tigen Schäden in folgender Tabelle des Umweltbundesamtes:69 

 

65 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten – Kostensätze, Stand: 12/2020. 

66 Auskunft des BMDV vom 7. März 2024. 

67 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten – Kostensätze, Stand: 12/2020, 
S. 8, (Hervorhebungen durch Verf.). 

68 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten – Kostensätze, Stand: 12/2020, 
S. 8. 

69 Umweltbundesamt, Methodenkonvention 3.1 zur Ermittlung von Umweltkosten – Kostensätze, Stand: 12/2020, 
S. 8. 

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/methodenkonvention-umweltkosten
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-12-21_methodenkonvention_3_1_kostensaetze.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-12-21_methodenkonvention_3_1_kostensaetze.pdf
https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2020-12-21_methodenkonvention_3_1_kostensaetze.pdf
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Die Kosten heute fallen folglich höher aus, wenn künftige Schäden gleichgewichtet werden (Zeit-
präferenzrate 0 %). 

5. Verfassungsrechtliche Vorgaben für den Umweltschutz zugunsten künftiger Generationen 

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) hat sich in seinem „Klimabeschluss“70 vom 24.03.2021 
erstmals mit dem Klimawandel und dessen Folgen auseinandergesetzt. Besondere Aufmerksam-
keit in der Öffentlichkeit wie in der Rechtswissenschaft haben dabei die neu entwickelte „inter-
temporale Freiheitssicherung“ sowie die Konturierung von Art. 20a GG71 erlangt.  

In diesem Zusammenhang wurden die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages 
gefragt, ob sich aus der intertemporalen Freiheitssicherung eine Pflicht ergibt, den Bundesver-
kehrswegeplan sowie den darauf beruhenden Bedarfsplan Straße zu prüfen und zu ändern. Dazu 
wird zunächst aufgezeigt, wie das BVerfG die Rechtsfigur entwickelt hat (siehe dazu 5.1.) und 
welche Konturierung sie erfahren hat (siehe dazu 5.2.), um sodann eventuelle Auswirkungen auf 
die Verkehrswegeplanung darzulegen (siehe dazu 5.3.). 

5.1. Intertemporale Freiheitssicherung im Klimabeschluss  

Das Klimaschutzgesetz (KSG) 201972 verpflichtete den Gesetzgeber dazu, die Treibhausgasemissi-
onen bis zum Jahr 2030 um 55 % gegenüber 1990 zu mindern und legte durch sektorenbezogene 
Jahresemissionsmengen Reduktionspfade für die Zeit bis 2030 fest (§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
Satz 3 KSG 2019 in Verbindung mit Anlage 2). Im Klimabeschluss hat das BVerfG entschieden, 
dass die Minderungsziele und Emissionsmengen im KSG 2019 bis zum Jahr 2030 noch mit der 
Verfassung vereinbar seien. Eine Verletzung von Schutzpflichten oder Freiheitsrechten liege 
nicht vor. Für die Zeit nach 2030 sei mangels Emissionsminderungspfad zur Klimaneutralität 
eine eingriffsähnliche Vorwirkung des Gesetzes gegeben und eine Verletzung von intertempora-
len Freiheitsrechten anzunehmen, so dass die Regelungen des Klimaschutzgesetzes 2019 inso-
fern mit Grundrechten unvereinbar seien, als hinreichende Maßgaben für die weitere 

 

70 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18. 

71 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 100-
1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert am 19.12.2022 (BGBl. I S. 2478). 

72 Bundes-Klimaschutzgesetz vom 12.12.2019 (BGBl. I S. 2513), zuletzt geändert am 18.08.2021 (BGBl. I S. 3905). 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2021/03/rs20210324_1bvr265618.html
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/BJNR251310019.html
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Emissionsreduktion ab dem Jahr 2031 fehlten. Im Übrigen wurden die Verfassungsbeschwerden 
zurückgewiesen.73 

Entsprechend der Fragestellung konzentriert sich die folgende Darstellung des Beschlusses auf 
die neue dogmatische Grundrechtsdimension74 der intertemporalen Freiheitssicherung, die das 
BVerfG wie folgt beschreibt: 

„Das Grundgesetz verpflichtet unter bestimmten Voraussetzungen zur Sicherung grund-
rechtsgeschützter Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Frei-
heitschancen über die Generationen. Subjektivrechtlich schützen die Grundrechte als in-
tertemporale Freiheitssicherung vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG 
aufgegebenen Treibhausgasminderungslast in die Zukunft. Auch der objektivrechtliche 
Schutzauftrag des Art. 20a GG schließt die Notwendigkeit ein, mit den natürlichen Le-
bensgrundlagen so sorgsam umzugehen und sie der Nachwelt in solchem Zustand zu hin-
terlassen, dass nachfolgende Generationen diese nicht nur um den Preis radikaler eige-
ner Enthaltsamkeit weiter bewahren könnten.“75 

 

73 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 142. Siehe für eine Zusammenfassung der Ent-
scheidung auch die Pressemitteilung des BVerfG Nr. 31/2021 vom 29.04.2021. Der Klimabeschluss hat politisch 
wie juristisch enorme Resonanz erfahren. Im Rahmen der Bearbeitung durch die Wissenschaftlichen Dienste 
kann nur eine begrenzte Auswertung des Schrifttums erfolgen. Siehe zur Besprechung des Beschlusses etwa 
Schlacke, Klimaschutzrecht – Ein Grundrecht auf intertemporale Freiheitssicherung, NVWZ 2021, 912; Möl-
lers/Weinberg, Die Klimaschutzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts, JZ 2021, 1069; Eifert, Verfassungs-
auftrag zum freiheitsschonenden Klimaschutz: Der Klimaschutzbeschluss des BVerfG, JuS 2021, 1085; Britz, 
Klimaschutz in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, NVwZ 2022, 825. 

74 Die dogmatische Konstruktion der intertemporalen Freiheitssicherung als Abwehrrecht anstelle einer Schutz-
pflicht sowie der verschachtelte Aufbau des Beschlusses werden vielfach kritisiert, vgl. z.B. Calliess, Das „Kli-
maurteil“ des Bundesverfassungsgerichts: „Versubjektivierung“ des Art. 20a GG?, ZUR 2021, 355; Berkemann, 
„Freiheitschancen über die Generationen“ (Art. 20a GG) – Intertemporaler Klimaschutz im Paradigmenwechsel, 
DÖV 2021, 701; Franzius, Der Klimabeschluss des BVerfG – Eine verfassungsrechtliche Einordnung, KlimR 
2022, 102. Auch die Entscheidung selbst wurde teilweise kritisiert, z.B. missachte das Gericht die Einschät-
zungsprärogative des demokratischen Gesetzgebers und die Gewaltenteilung, siehe bspw. Sachs, Grundrechte: 
Klimawandel, JuS 2021, 708, 711; weitere Nachweise bei Kirchhof, Intertemporale Freiheitssicherung: Klima-
schutz – Sozialsysteme – Staatsverschuldung, 2022, S. 26 ff.; a.A. dazu Schlacke, Klimaschutzrecht – Ein 
Grundrecht auf intertemporale Freiheitssicherung, NVwZ 2021, 912, 914. Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 825, 
826 ff., beschreibt auch das Dilemma des Gerichts zwischen einem Leerlaufen von Art. 20a GG und der Gefahr 
verfassungsrechtlicher Übergriffe. Zudem wird diskutiert, ob und inwiefern die intertemporale Freiheitssiche-
rung auf andere Bereiche − wie die Fiskalpolitik oder den Artenschutz − als eine allgemeine Pflicht zur Genera-
tionengerechtigkeit übertragbar sei, zur Debatte z.B. Kirchhof, Intertemporale Freiheitssicherung, 33 ff. und 
Schlacke, Klimaschutzrecht, NVWZ 2021, 912, 917. 

75 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/184, 4. Leitsatz; Hervorhebungen nicht im Original. Berichter-
statterin Britz hat die intertemporale Freiheitssicherung dahingehend zusammengefasst, dass die Grundrechte 
als „intertemporale Freiheitssicherung“ einen zukunftsgerichteten Freiheitsschutz entfalten und das auf die Ge-
genwart gerichtete Klimaschutzgebot aus Art. 20a GG verstärken. Im Kern ginge es um den Schutz vor übermä-
ßigen Grundrechtsbeschränkungen, die künftig zum Schutz des Klimas verfassungsrechtlich durch Art. 20a GG 
und die grundrechtliche Klimaschutzverpflichtung geboten sein könnten, vgl. Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 
825, 831. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2021/bvg21-031.html
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5.1.1. Schutzpflichtverletzung  

Nach dem Beschluss verletzten § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG 2019 in Verbindung mit An-
lage 2 nicht die grundrechtlichen Schutzpflichten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG und Art. 14 Abs. 1 
GG, die Beschwerdeführenden vor den Gefahren des Klimawandels zu schützen.76  

Die Schutzpflicht des Staates auf Leben und körperliche Unversehrtheit nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 1 GG schließe den Schutz vor Beeinträchtigungen durch Umweltbelastungen ein und um-
fasse auch die Verpflichtung, Leben und Gesundheit vor den Gefahren des Klimawandels wie 
etwa klimabedingten Extremwetterereignissen zu schützen. Diese Schutzpflicht umfasse sowohl 
Tätigkeiten zur Begrenzung der anthropogenen Erderwärmung und des damit verbundenen Kli-
mawandels als auch positive Schutzmaßnahmen durch Anpassungsmaßnahmen.77 Die Schutz-
pflicht des Staates bezüglich des Eigentums aus Art. 14 Abs. 1 GG umfasse auch dessen Gefähr-
dung infolge des Klimawandels. Zum Beispiel könnten landwirtschaftlich genutzte Flächen und 
Immobilien Schaden nehmen, etwa aufgrund steigenden Meeresspiegels oder wegen Dürren.78 

Eine Verletzung dieser Schutzpflichten lasse sich angesichts des gesetzgeberischen Spielraums 
nicht feststellen. Eine Verletzung von Schutzpflichten sei verfassungsrechtlich nur begrenzt über-
prüfbar. Dem Gesetzgeber stehe bei der Aufstellung eines Schutzkonzeptes und dessen normati-
ver Umsetzung ein Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum zu. Eine Schutzpflicht-
verletzung könne vorliegen, wenn die getroffenen Maßnahmen offensichtlich ungeeignet oder 
völlig unzulänglich seien, das gebotene Schutzziel zu erreichen, oder wenn sie erheblich hinter 
dem Schutzziel zurückblieben. Das KSG 2019 verfolge das Ziel der Klimaneutralität zur Begren-
zung der CO2-Emissionen und solle einen Beitrag zur Begrenzung der Erderwärmung leisten. Es 
sei somit nicht offensichtlich ungeeignet zum Schutz vor den Gefahren des Klimawandels. Der 
grundrechtliche Schutzauftrag werde auch nicht völlig unzulänglich verfolgt, da nicht nur An-
passungsmaßnahmen vorgesehen seien, mit denen allein sich Lebens- und Gesundheitsgefahren 
nicht dauerhaft hinreichend begrenzen ließen, sondern auch Emissionsminderungen.79 Der Ge-
setzgeber habe in § 1 Satz 3 KSG 2019 das sog. Paris-Ziel zugrunde gelegt, welches vorsieht, den 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C 
zu begrenzen. Dadurch sei er nicht erheblich hinter dem gebotenen Schutzniveau zurückgeblie-
ben und habe seinen Entscheidungsspielraum jedenfalls gegenwärtig nicht überschritten, wenn 
er davon ausgehe, dass durch die Begrenzung des Temperaturanstiegs und durch Anpassungs-
maßnahmen die Folgen des Klimawandels so weit gelindert werden könnten, dass das gebotene 
Schutzniveau gewahrt werde.80

 

 

76 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 143.  

77 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 99, 147 ff. 

78 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 171. 

79 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 152 ff. 

80 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 159, 165, 172. 
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5.1.2. Verletzung von abwehrrechtlichen Freiheitsrechten 

Nach dem BVerfG habe der Gesetzgeber aber schon jetzt abwehrrechtliche Grundrechte verletzt, 
weil er keine ausreichenden Vorkehrungen getroffen habe, die ‒ wegen gesetzlich bis 2030 zuge-
lassenen Emissionen in späteren Zeiträumen möglicherweise sehr hohen ‒ Emissionsminde-
rungspflichten grundrechtsschonend zu bewältigen.81 

5.1.2.1. Schutzbereich der intertemporalen menschlichen Freiheitsbetätigung 

Das Grundgesetz schütze sämtliche menschliche Freiheitsbetätigungen durch spezielle Freiheits-
grundrechte und zumindest durch die in Art. 2 Abs. 1 GG verbürgte allgemeine Handlungsfrei-
heit. Geschützt sei auch die aktuell noch hohe Zahl an Verhaltensweisen des täglichen Lebens, 
des Arbeitens und des Wirtschaftens, die unmittelbar oder mittelbar dazu führten, dass CO2-
Emissionen in die Erdatmosphäre gelangten. Jede solche Freiheitsausübung unterliege vom Ge-
setzgeber zum Schutz des Klimas nach Art. 20a GG wie auch zur Erfüllung grundrechtlicher 
Schutzpflichten zu ziehenden Grenzen. Die Möglichkeiten, von grundrechtlich geschützter Frei-
heit in einer Weise Gebrauch zu machen, die direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbun-
den ist, stoße an verfassungsrechtliche Grenzen, weil CO2-Emissionen nach derzeitigem Stand 
im Wesentlichen unumkehrbar zur Erwärmung der Erde beitrügen, der Gesetzgeber einen ad infi-
nitum fortschreitenden Klimawandel aber von Verfassungs wegen nicht tatenlos hinnehmen 
dürfe. Verfassungsrechtlich maßgeblich sei insoweit das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG, das 
vom Gesetzgeber durch das Ziel konkretisiert sei, die Erwärmung der Erde auf deutlich unter 
2 °C und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Ginge das 
dieser Temperaturschwelle entsprechende CO2-Budget zur Neige, dürften Verhaltensweisen, die 
direkt oder indirekt mit CO2-Emissionen verbunden sind, nur noch zugelassen werden, soweit 
sich die entsprechenden Grundrechte in der Abwägung mit dem Klimaschutz durchsetzen könn-
ten. Dabei nehme das relative Gewicht der Freiheitsbetätigung bei fortschreitendem Klimawandel 
aufgrund der immer intensiveren Umweltbelastungen immer weiter ab. Das Grundgesetz ver-
pflichte daher unter bestimmten Voraussetzungen auch zur Sicherung grundrechtsgeschützter 
Freiheit über die Zeit und zur verhältnismäßigen Verteilung von Freiheitschancen über die Ge-
nerationen. Als intertemporale Freiheitssicherung schützten die Grundrechte die Beschwerde-
führenden hier vor einer einseitigen Verlagerung der durch Art. 20a GG aufgegebenen Treibhaus-
gasminderungslast in die Zukunft.82 

5.1.2.2. Eingriff in Form der eingriffsähnlichen Vorwirkung 

Die Entscheidung des Gesetzgebers, bis zum Jahr 2030 die in § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 
Satz 3 KSG 2019 in Verbindung mit Anlage 2 geregelte Menge an CO2-Emissionen zuzulassen, 
entfalte eine eingriffsähnliche Vorwirkung auf die durch das Grundgesetz geschützte Freiheit 
der Beschwerdeführenden. Vorschriften, die jetzt CO2-Emissionen zuließen, begründeten eine 
unumkehrbar angelegte rechtliche Gefährdung künftiger Freiheit, weil sich mit jeder CO2-Emis-
sionsmenge, die heute zugelassen werde, das verfassungsrechtlich vorgezeichnete Restbudget 

 

81 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 182. 

82 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 117 ff., 183 ff. Siehe zur intertemporalen Freiheitssi-
cherung z.B. Ruttloff/Freihoff, Intertemporale Freiheitssicherung oder doch besser „intertemporale Systemge-
rechtigkeit“? – auf Konturensuche, NVwZ 2021, 917. 
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irreversibel verkleinere und CO2-relevanter Freiheitsgebrauch künftig stärkeren, verfassungs-
rechtlich gebotenen Restriktionen ausgesetzt sein werde.83 Konkret herbeigeführt werde die Ge-
fährdung durch jene Regelungen, die festlegten, welche CO2-Emissionsmengen derzeit zulässig 
seien. Sie hätten damit eine unausweichliche, eingriffsähnliche Vorwirkung auf die nach 2030 
verbleibenden Möglichkeiten, von der grundrechtlich geschützten Freiheit tatsächlich Gebrauch 
zu machen. Diese Vorwirkung sei nicht bloß faktischer Art, sondern rechtlich vermittelt. Das Ver-
fassungsrecht selbst gebe mit jedem Anteil, der vom endlichen CO2-Budget verzehrt werde, umso 
dringender auf, weitere CO2-relevante Freiheitsausübung zu unterbinden.84 

5.1.2.3. Rechtfertigung einer eingriffsähnlichen Vorwirkung 

Das Gericht führt aus, dass die verfassungsrechtliche Rechtfertigung der Gefahr künftiger Frei-
heitseinbußen zum einen voraussetze, dass die über das Ausmaß künftiger Freiheitseinbußen 
mitbestimmenden Vorschriften des Klimaschutzgesetzes 2019 mit elementaren Grundentschei-
dungen des Grundgesetzes vereinbar seien. Zum anderen dürften sie nicht zu unverhältnismäßi-
gen Belastungen der künftigen Freiheit der Beschwerdeführenden führen.85  

5.1.2.3.1. Vereinbarkeit mit Art. 20a GG als grundlegender Verfassungsbestimmung 

Gemessen an dem Ziel, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 °C und möglichst auf 1,5 °C zu 
begrenzen, und unter Berücksichtigung des Spielraums des Gesetzgebers könne derzeit nicht 
festgestellt werden, dass § 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG 2019 in Verbindung mit An-
lage 2 gegen das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG verstießen.86 

Ebenso wie Grundrechtseingriffe bedürften auch eingriffsähnliche Vorwirkungen einer Rechtfer-
tigung. Die zugrunde liegenden Regelungen müssten den elementaren Grundentscheidungen und 
allgemeinen Verfassungsgrundsätzen des Grundgesetzes entsprechen. Eine solche grundlegende 
Verfassungsbestimmung enthalte Art. 20a GG, so dass die Vereinbarkeit mit der Norm Vorausset-
zung für die verfassungsrechtliche Rechtfertigung von Grundrechtseingriffen sei. Art. 20a GG ver-
pflichte den Staat zum Klimaschutz und ziele auch auf die Herstellung von Klimaneutralität, ge-
nieße aber keinen unbedingten Vorrang gegenüber anderen Belangen, sondern sei im Konfliktfall 
in einen Ausgleich mit anderen Verfassungsrechtsgütern und Verfassungsprinzipien zu bringen. 

 

83 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 117 ff., 186. Das BVerfG zieht als wissenschaftliche 
Grundlage für die Prüfung der eingriffsähnlichen Vorwirkung sowie der Verfassungsmäßigkeit der Vorschriften 
den Budgetansatz des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) heran, siehe z.B. die Erläuterung in 
Rn. 215 ff. der Entscheidung des BVerfG. Siehe zum Budgetansatz z.B. Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 825, 
825; Schlacke, Klimaschutzrecht, NVWZ 2021, 912, 915 f.  

84 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 184. Siehe zur Herleitung und Begründung der ein-
griffsähnlichen Grundrechtsvorwirkung Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 825, 831 f. 

85 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 188. 

86 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 203 ff. Die neuen Aussagen des BVerfG zur Dogmatik 
des Art. 20a GG sowie die vom BVerfG durchgeführte Rechtfertigungsprüfung bilden nicht den Schwerpunkt 
der Bearbeitung, siehe aber z.B. Calliess, Das „Klimaurteil“ des BVerfGs: „Versubjektivierung“ des Art. 20 a 
GG?, ZUR 2021, 355; Möllers/Weinberg, Die Klimaschutzentscheidung, JZ 2021, 1069, 1074 f.; Britz, Klima-
schutz, NVwZ 2022, 825, 828 f.; Christ, Der Klimaschutzbeschluss des BVerfG – mögliche Konsequenzen und 
Handlungsalternativen, NVwZ 2023, 1193, 1194 f.  
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Dabei nehme das relative Gewicht des Klimaschutzgebots in der Abwägung bei fortschreitendem 
Klimawandel weiter zu.87 Art. 20a GG sei − inklusive dem darin enthaltenen Klimaschutzgebot − 
eine justiziable Rechtsnorm, die den Gesetzgeber binde. Letztlich lasse Art. 20a GG dem Gesetz-
geber zwar einen erheblichen Gestaltungsspielraum, das Klimaschutzgebot dürfe aber nicht leer-
laufen.88  

In Wahrnehmung seines Konkretisierungsauftrags und seiner Konkretisierungsprärogative habe 
der Gesetzgeber das Klimaschutzziel des Art. 20a GG aktuell durch § 1 Satz 3 KSG 2019 dahinge-
hend bestimmt, dass der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 °C 
und möglichst auf 1,5 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen sei. Derzeit sei 
der gesetzgeberische Spielraum des Art. 20a GG damit nicht überschritten. Die Temperatur-
schwelle des § 1 Satz 3 KSG 2019 sei als verfassungsrechtlich maßgebliche Konkretisierung auch 
der verfassungsgerichtlichen Prüfung zugrunde zu legen.89 Neue hinreichend gesicherte Erkennt-
nisse über die Entwicklung der anthropogenen Erderwärmung oder deren Folgen und ihre Be-
herrschbarkeit könnten allerdings auch unter Berücksichtigung des gesetzgeberischen Entschei-
dungsspielraums eine andere Zielfestlegung im Rahmen des Art. 20a GG erforderlich machen. 
Das unterliege der verfassungsgerichtlichen Kontrolle. Durch Art. 20a GG sei dem Gesetzgeber 
eine permanente Pflicht aufgegeben, das Umweltrecht den neuesten Entwicklungen und Erkennt-
nissen in der Wissenschaft anzupassen.90 

5.1.2.3.2. Gegenwärtige Verhältnismäßigkeit künftiger Grundrechtsbeeinträchtigungen 

§ 3 Abs. 1 Satz 2 und § 4 Abs. 1 Satz 3 KSG 2019 in Verbindung mit Anlage 2 seien insoweit ver-
fassungswidrig, als sie die derzeit nicht hinreichend eingedämmte Gefahr künftiger Grund-
rechtsbeeinträchtigungen begründeten; damit verletzten sie die sich aus dem Gebot der Verhält-
nismäßigkeit ergebende Pflicht des Gesetzgebers, die nach Art. 20a GG verfassungsrechtlich not-
wendigen Reduktionen von CO2-Emissionen in grundrechtsschonender Weise über die Zeit zu 
verteilen.91  

Die Grundrechte verpflichteten den Gesetzgeber, die nach Art. 20a GG verfassungsrechtlich not-
wendigen Reduktionen von CO2-Emissionen bis hin zur Klimaneutralität vorausschauend so zu 
gestalten, dass die damit verbundenen Freiheitseinbußen trotz steigender Klimaschutzanforde-
rungen weiterhin zumutbar ausfielen und die Reduktionslasten über die Zeit und zwischen den 
Generationen nicht einseitig zulasten der Zukunft verteilt seien. Aus dem Gebot der Verhältnis-
mäßigkeit folge, dass nicht einer Generation zugestanden werden dürfe, unter vergleichsweise 

 

87 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 189 ff. 

88 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 205 ff. Siehe Schlacke, Klimaschutzrecht, NVWZ 2021, 
912, 915 f. zur Justiziabilität von Art. 20a GG. 

89 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 208 ff. Zur erfolgten Einordnung des Klimaschutzge-
bots des Art. 20a GG als Temperaturziel, dessen Erreichen nur durch Einhalten eines CO2-Restbudgets möglich 
sei, sowie zur einfachgesetzlichen Konkretisierung von Art. 20a GG durch das KSG 2019 und der dadurch er-
folgten Selbstbindung des Gesetzgebers siehe Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 825, 825 ff.  

90 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 212. 

91 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 243. 
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milder Reduktionslast große Teile des CO2-Budgets zu verbrauchen, wenn damit zugleich den 
nachfolgenden Generationen eine radikale Reduktionslast überlassen und deren Leben schwer-
wiegende Freiheitseinbußen ausgesetzt würden. Zwar könnten selbst gravierende Freiheitseinbu-
ßen künftig zum Schutz des Klimas verhältnismäßig und gerechtfertigt sein; gerade aus dieser 
künftigen Rechtfertigbarkeit drohe die Gefahr, erhebliche Freiheitseinbußen hinnehmen zu müs-
sen. Weil die Weichen für künftige Freiheitsbelastungen aber bereits durch die aktuelle Rege-
lung zulässiger Emissionsmengen gestellt würden, müsse deren Auswirkung auf künftige Frei-
heit aus heutiger Sicht und zum jetzigen Zeitpunkt – in dem die Weichen noch umgestellt wer-
den könnten – verhältnismäßig sein.92 

Die im KSG 2019 bis zum Jahr 2030 vorgesehenen Emissionsmengen reduzierten die Emissions-
möglichkeiten erheblich, die entsprechend der das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG konkreti-
sierenden Temperaturschwelle für anschließende Zeiträume verblieben. Dies sei mit Blick auf 
die grundrechtsrelevante Vorwirkung nur zu rechtfertigen, wenn zur Gewährleistung eines wei-
terhin freiheitsschonenden Übergangs in die Klimaneutralität hinreichende Vorkehrungen ge-
troffen würden, um die ab 2031 auf die Beschwerdeführenden zukommende Minderungslast zu 
lindern und die damit verbundene Grundrechtsgefährdung einzudämmen. Erforderlich sei die 
Schaffung eines entwicklungsfördernden Planungshorizonts mit konkreten Anforderungen an 
die weitere Ausgestaltung des Treibhausgasreduktionspfads.93 Die in § 4 Abs. 6 Satz 1 KSG 2019 
zur Fortschreibung des Reduktionspfads gewählte Regelungstechnik der Festlegung sinkender 
Jahresemissionsmengen sei zwar im Grunde geeignet, der weiteren Entwicklung Orientierung zu 
geben. Allerdings sei die konkrete Fortschreibung unzureichend geregelt. Sie genüge den verfas-
sungsrechtlichen Anforderungen an eine der weiteren Entwicklung hinreichend Orientierung 
vermittelnde Ausgestaltung im Ergebnis nicht. Verfassungsrechtlich sei unerlässlich, dass wei-
tere Reduktionsmaßgaben, die zur Klimaneutralität führten, rechtzeitig über das Jahr 2030 hinaus 
und zugleich hinreichend weit in die Zukunft hinein festgelegt würden. Die gesetzlichen Maßga-
ben für die Fortschreibung des Reduktionspfads nach 2030 seien verfassungsrechtlich unzu-
reichend.94 

 

92 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 192. Siehe Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 825, 832, 
zur Besonderheit einer „zeitübergreifenden Verhältnismäßigkeitsbetrachtung“. Die in dem Beschluss angenom-
mene Handlungspflicht des Gesetzgebers anstelle eines Unterlassens in Folge eines Abwehrrechts könnte zu der 
Unsicherheit hinsichtlich der Abgrenzung von Schutzpflichten und Abwehrrechten beigetragen haben (s. oben 
Fn. 5), Möllers/Weinberg, Die Klimaschutzentscheidung, JZ 2021, 1069, 1073. Das BVerfG hat in seinem späte-
ren Beschluss -, 1 BvR 1565/21, Rn. 11, im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung jedenfalls hervorgehoben: 
„[D]ass insofern Übereinstimmungen mit einer Verpflichtung bestehen, die dem Staat durch eine grundrechtli-
che Schutzpflicht für diese künftige Freiheit aufgegeben wäre, ändert nichts daran, dass es hier um die Abmil-
derung künftiger Grundrechtseingriffe durch den Staat selbst – mithin um eine abwehrrechtliche Grundrechts-
wirkung – geht.“. 

93 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 244. 

94 BVerfG, Beschluss vom 24.03.2021 - 1 BvR 2656/18, Rn. 252 ff. Das Verhältnismäßigkeitsgebot schütze also 
nicht nur vor absolut unzumutbaren Freiheitsbelastungen, sondern gebiete auch zuvor einen schonenden Um-
gang mit grundrechtlich geschützten Freiheiten, Britz, Klimaschutz, NVwZ 2022, 825, 832 f. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/01/rk20220118_1bvr156521.html
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5.2. Konkretisierung und Konturierung der intertemporalen Freiheitssicherung 

Das BVerfG selbst hat seine Vorgaben zur eingriffsähnlichen Vorwirkung und die damit zusam-
menhängende Erstreckung der Grundrechte auf intertemporale Freiheitssicherung in zwei Kam-
merbeschlüssen95 konkretisiert und ergänzt:  

„Dass die Zulassung von Emissionsmengen eingriffsähnliche Vorwirkung entfalten kann, 
beruht einerseits auf den weitgehend unumkehrbaren tatsächlichen Auswirkungen von 
CO2-Emissionen auf die Erdtemperatur (oben Rn. 7) und andererseits auf dem verfas-
sungsrechtlichen Auftrag, dem Klimawandel bei einem bestimmten Temperaturziel – er-
forderlichenfalls auch auf Kosten grundrechtlich geschützter Freiheit – Einhalt zu gebie-
ten. Steht außerdem die zur Wahrung des Temperaturziels insgesamt noch verbleibende 
Menge möglicher CO2-Emissionen wenigstens grob fest, werden durch die Zulassung be-
stimmter Mengen von Emissionen die danach verbleibenden Emissionsmöglichkeiten um 
eben diese Menge vermindert, und einem späteren Freiheitsgebrauch, der mit CO2-Emissi-
onen verbunden wäre, müssen künftig entsprechend Grenzen gesetzt werden. Eine ein-
griffsähnliche Vorwirkung setzt danach aber voraus, dass der jeweilige Gesetzgeber selbst 
einem grob erkennbaren Budget insgesamt noch zulassungsfähiger CO2-Emissionen un-
terliegt. Nur dann kommt es im Anschluss an die aktuelle Zulassung von Emissionsmen-
gen rechtlich zwangsläufig zur einer bestimmten weiteren Emissionsreduktionslast und 
damit verbundenen Freiheitsbeschränkungen […]“.96 

 

Stichwortartig können die Voraussetzungen wie folgt zusammengefasst werden: 

• eine im Wesentlichen unumkehrbare tatsächliche Entwicklung, die nicht einfach korri-
giert werden kann, da sonst heute keine zukünftige Belastung bewirkt würde, die der Ge-
setzgeber verhindern könnte; 

• ein intertemporales Budget, das die Gegenwart mit der Zukunft verbindet; werde gegen-
wärtig mehr CO2 emittiert, seien Treibhausgase in Zukunft entsprechend freiheitswirksam 
einzusparen97; 

• verfassungsrechtliches Gebot künftiger grundrechtlicher Freiheitsbeschränkungen;  
• Relevanz der Gesamtrestmenge der gegenwärtig zugelassenen CO2-Emissionen, nicht 

punktuelles Tun oder Unterlassen des Staates.98 

 

95 BVerfG, Beschluss vom 18.01.2022, 1 BvR 1565/21; BVerfG, Beschluss vom 15.12.2022, 1 BvR 2146/22. 

96 BVerfG, Beschluss vom 18.01.2022, 1 BvR 1565/21, Rn. 10, Hervorhebungen nicht im Original. 

97 Kirchhof, Intertemporale Freiheitssicherung, S. 18 ff. 

98 BVerfG, Beschluss vom 18.01.2022 – 1 BvR 1565/21, Rn. 4, 10, 12. Die Relevanz der Gesamtrestmenge hat das 
BVerfG in diesem Kammerbeschluss klargestellt. Siehe auch Franzius, Der Klimabeschluss, KlimR 2022, 102, 
105 f. Kritisch zu dem Abstellen auf die Gesamtrestmenge, Storzer, Die Justiziabilität des Klima- und Umwelt-
schutzes, 2024, 216. 

https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/2022/12/rk20221215_1bvr214622.html
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5.3. Auswirkungen der intertemporalen Freiheitssicherung auf die Verkehrswegeplanung 

Im Anschluss an den Klimabeschluss ist ein Gutachten im Auftrag des BUND zu dem Schluss 
gekommen, dass sowohl der Bundesverkehrswegeplan 2030 als auch der auf ihm beruhende Be-
darfsplan für Straßen (Anlage zu § 1 Abs. 1 S. 2 FStrAbG) mit dem Gebot der intertemporalen 
Freiheitssicherung und Art. 20a GG unvereinbar seien.99 Demgegenüber nahm ein Gutachten im 
Auftrag der Agora Verkehrswende und der Stiftung Denkfabrik Klimaneutralität keine Verfas-
sungswidrigkeit des Bundesverkehrswegeplans 2030 oder der auf ihm beruhenden Ausbauge-
setze nebst Bedarfsplänen an, ohne dabei jedoch den Klimabeschluss des BVerfG als Prüfungs-
maßstab heranzuziehen. Begründet wurde dies damit, dass der Bundesverkehrswegeplan selbst 
mangels Außenwirkung nicht gerichtlich angegriffen werden könne. Eine gerichtliche Kontrolle 
der gesetzlichen Bedarfspläne sei nur eingeschränkt möglich. Wegen eines großen Gestaltungser-
messens des Gesetzgebers dürfe nur evidente Unsachlichkeit zu einer Feststellung der Verfas-
sungswidrigkeit führen. Der für die Kontrolle exekutiver Bedarfsbestimmungen angewandte Maß-
stab sei das „vernünftige Gebotensein“, welcher in den meisten Fällen als erfüllt anzusehen sein 
dürfte.100  

Unabhängig von den Ergebnissen dieser Gutachten oder dem Umstand, dass zumindest der Bun-
desverkehrswegeplan als interner Plan keinen Rechtscharakter besitzt (siehe dazu unter 2.1.2.)101, 
bietet der Klimabeschluss Ansatzpunkte, nach denen über eine Pflicht zur Anpassung und Prü-
fung der Verkehrswegeplanung nachgedacht werden könnte, wie z.B. Handlungspflichten des 
Gesetzgebers zur Abwehr künftiger übermäßiger Freiheitsbeeinträchtigungen aus dem Klimabe-
schluss (siehe dazu unter 5.1.2.3.2.)102, der Prüf- und Anpassungspflicht aus Art. 20a GG (siehe 
dazu unter 5.1.2.3.1.), der möglichen Relevanz von Unterlassen des Gesetzgebers103 oder der Mög-
lichkeit mittelbarer Verstöße gegen Art. 20a GG.104 Zwischenzeitlich hat das BVerfG, wie unter 
5.2. dargestellt, jedoch den Klimabeschluss konkretisiert. Es hat insbesondere betont, dass nicht 

 

99 Heß, Baumann Rechtsanwälte, Rechtsgutachten, Zur formellen (Unions-)Rechtswidrigkeit und materiellen Ver-
fassungswidrigkeit des gesetzlichen Bedarfsplans 2030 für Straßen und den hiermit verbundenen Rechtsfolgen, 
S. 16 ff. (laut der Zusammenfassung des Rechtsgutachtens im Oktober 2021 erstellt).  

100 Held/Ringwald/Roller, Becker Büttner Held (2021), Gutachten, Der Bundesverkehrswegeplan – Status Quo, Re-
formbedarf und Änderungsmöglichkeiten vom 04.06.2021, S. 15 f.  

101 Zu eventuellen Auswirkungen des Klimabeschlusses als Maßstab auf langfristige Planungsentscheidungen der 
Verwaltung – allerdings vor den klarstellenden Kammerbeschlüssen vgl. Ruttloff/Freihoff, Intertemporale Frei-
heitssicherung, NVwZ 2021, 917, 922. 

102 Ruttloff/Freihoff, Intertemporale Freiheitssicherung, NVwZ 2021, 917, 921, merken an, dass Maßgaben oder 
Marschrichtungen für den Gesetzgeber schwer aus dem Klimabeschluss herauszulesen seien. Christ, Der Klima-
schutzbeschluss, NVwZ 2023, 1193, 1196, an dem Beschluss beteiligter Richter des BVerfG, fasst die Aufgaben 
des Gesetzgebers dahingehend zusammenfassen, dass der Gesetzgeber Klimaneutralität als Endziel anzustreben 
habe und der Staat einen Beitrag dazu leisten müsse, dass bestimmte Temperaturschwellen nicht überschritten 
würden. Freiheitsrechtlich sei ferner vorgegeben, dass die hierzu notwendigen Reduktionslasten verhältnismä-
ßig und gerecht über die Zeit verteilt würden und der Abbaupfad so gestaltet werde, dass rechtzeitig Orientie-
rung und Anreiz für die Entwicklung klimaneutraler Technologien bestünden. Gefestigte Anschauungen zu den 
Folgen des Beschlusses seien ansonsten noch nicht möglich.  

103 BVerfG, Beschluss vom 18.01.2022, 1 BvR 1565/21, Rn. 9. 

104 BVerfG, Beschluss vom 15.12.2022, 1 BvR 2146/22, Rn. 4 

file:///%5C%5CPARLAMENT%5CGLW%5CGLW_wd3-gl%5CAuftr%C3%A4ge%20laufend%5C1%20He%C3%9F,%20Baumann%20Rechtsanw%C3%A4lte,%20Rechtsgutachten,%20Zur%20formellen%20(Unions-)Rechtswidrigkeit%20und%20materiellen%20Verfassungswidrigkeit%20des%20gesetzlichen%20Bedarfsplans%202030%20f%C3%BCr%20Stra%C3%9Fen%20und%20den%20hiermit%20verbundenen%20Rechtsfolgen
file:///%5C%5CPARLAMENT%5CGLW%5CGLW_wd3-gl%5CAuftr%C3%A4ge%20laufend%5C1%20He%C3%9F,%20Baumann%20Rechtsanw%C3%A4lte,%20Rechtsgutachten,%20Zur%20formellen%20(Unions-)Rechtswidrigkeit%20und%20materiellen%20Verfassungswidrigkeit%20des%20gesetzlichen%20Bedarfsplans%202030%20f%C3%BCr%20Stra%C3%9Fen%20und%20den%20hiermit%20verbundenen%20Rechtsfolgen
https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/mobilitaet/mobilitaet_bvwp_2030_rechtsgutachten_zusammenfassung.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2021/BVWP-Gutachten/Gutachten_-_Bundesverkehrswegeplan.pdf
https://www.agora-verkehrswende.de/fileadmin/Projekte/2021/BVWP-Gutachten/Gutachten_-_Bundesverkehrswegeplan.pdf
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punktuelles Tun oder Unterlassen des Staates für die Beurteilung der Beschränkung künftiger 
Freiheiten relevant seien, sondern die Gesamtheit der gegenwärtig zugelassenen CO2-Emissio-
nen, denn nur diese könnte die Reduktionslast insgesamt unverhältnismäßig auf die Zukunft ver-
schieben. Gerade auch mit Blick auf den Verkehrssektor führt das Gericht wie folgt aus: 

„Zwar kann mit der Verfassungsbeschwerde unter bestimmten Voraussetzungen auch mit-
telbar ein Verstoß gegen Art. 20a GG gerügt werden. Das ist denkbar, wenn sich Beschwer-
deführende gegen einen Eingriff in Grundrechte wenden, weil dieser verfassungsrechtlich 
nur gerechtfertigt werden könnte, wenn die zugrunde liegenden Regelungen den elemen-
taren Grundentscheidungen und allgemeinen Verfassungsgrundsätzen des Grundgesetzes 
entsprechen, zu denen auch das Klimaschutzgebot des Art. 20a GG zählt […]. 

Die Beschwerdeführenden haben jedoch die Möglichkeit eines Grundrechtseingriffs nicht 
aufgezeigt. Sie legen insbesondere nicht substantiiert dar, dass gesetzliche Regelungen 
oder gesetzgeberisches Unterlassen im Verkehrssektor, hier das Fehlen eines Tempoli-
mits, eingriffsähnliche Vorwirkung auf ihre Freiheitsgrundrechte entfalten könnten, in-
dem sie zu einem späteren Zeitpunkt unausweichlich zu aus heutiger Sicht unverhältnis-
mäßigen staatlichen Beschränkungen grundrechtlich geschützter Freiheit führten […]. 
Dafür muss sich die Verfassungsbeschwerde grundsätzlich gegen die Gesamtheit der zuge-
lassenen Emissionen richten, weil regelmäßig nur diese, nicht aber punktuelles Tun oder 
Unterlassen des Staates die Reduktionlasten insgesamt unverhältnismäßig auf die Zukunft 
verschieben könnte […]. Das ist hier nicht der Fall. Auch der Vortrag der Beschwerdefüh-
renden, im Verkehrssektor werde es am Ende dieses Jahrzehnts zu erheblichen Freiheits-
beschränkungen kommen, weil die im Klimaschutzgesetz bis zum Jahr 2030 dem Ver-
kehrssektor zugewiesene Emissionsmenge aktuell zu schnell aufgezehrt werde, vermag 
eine eingriffsähnliche Vorwirkung des Unterlassens eines Tempolimits nicht zu begrün-
den. Sie haben schon ihre Annahme, das dem Verkehrssektor bis zum Jahr 2030 zugewie-
sene Emissionsbudget werde überschritten, nicht näher belegt. Außerdem haben sie weder 
dargelegt, dass am Ende dieses Jahrzehnts Treibhausgasminderungen in der von ihnen un-
terstellten Höhe auch von Verfassungs wegen unausweichlich gerade im Verkehrssektor 
erbracht sein müssen, noch dass weitergehende aktuelle Einsparungen gerade durch ein 
Tempolimit erzielt werden müssten.“.105 

Somit dürfte zumindest das Abstellen des BVerfG auf die Gesamtrestmenge an zugelassenen 
CO2-Emissionen gegen eine juristische Pflicht zur Überprüfung und Überarbeitung der Verkehrs-
wegeplanung aufgrund der intertemporalen Freiheitssicherung sprechen. 

*** 

 

105 BVerfG, Beschluss vom 15.12.2022, 1 BvR 2146/22, Rn. 4 f. 
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